
Satzung 

zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler 

vom 24. Februar 2020 

 

Der Ortsgemeinderat Glan-Münchweiler hat aufgrund der §§ 24 und 25 der 

Gemeindeordnung (GemO) folgende Satzung beschlossen: 

 

Artikel I 

Die Hauptsatzung der Ortsgemeinde Glan-Münchweiler vom 30.05.2005, zuletzt geändert 

am 31.03.2010 wird wie folgt geändert. 

I.   § 1 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

    (4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 DVO zu § 27 GemO des Gemeinderates     

    oder eines Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 durch Aushang an der  

    Bekanntmachungstafel, die sich 

vor dem Gebäude der Volksbank Glan-Münchweiler eG, 

Homburger Straße 3 

 
    befindet, bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß Absatz 1   
    nicht mehr möglich ist. 

 

Artikel II 

Die Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Glan-Münchweiler, den 24. Februar 2020 

 

 

- Grimm – 

Ortsbürgermeister 


